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A. Einführung

Es war Klaus Tipke, der schon früh bekräftigte, dass „das Entstrickungsprinzip 
zu regeln“ und damit eine Gesetzeslücke zu schließen sei.1 Der Hintergrund ist 
schnell skizziert:

Das gesamte Betriebsvermögen steht in einer ertragsteuerlichen Verstrickung 
bzw. Verhaftung. Einzelne Wirtschaftsgüter sowie das Betriebsvermögen in 
Gänze dürfen aus diesem Steuernexus – wenn nicht durch eine Transaktion am 
Markt – nur unter Besteuerung der stillen Reserven in die Privatsphäre oder in 
einen anders besteuerten Bereich herausgelöst werden. Folglich dient das Entstri-
ckungsprinzip der Erfassung des steuerlichen Totalgewinns des einzelnen Steuer-
subjekts. Entscheidend ist dafür, dass das System der Gewinnrealisierung aus zwei  
Subsystemen besteht. Erstens aus den originären Realisationstatbeständen, die 
durch eine Außentransaktion ausgelöst werden. Zweitens aus den Entstrickungs-
normen, die das im Inland verhaftete Steuersubstrat sicherstellen sollen. Das 
Entstrickungsprinzip ist somit eine systemisch bedingte Realisierung.2 Denn die 
Entstehung von stillen Reserven findet ihre Rechtfertigung in Regelungen, welche 
die spätere Besteuerung derselben vorsehen. Man wird sich nicht des Eindrucks 
erwehren können, dass beide Grundsätze als Bestandteile einer einheitlichen Re-
gelung angesehen werden müssen, welche den einen nicht ohne die Ergänzung des 
anderen als dogmatisch vertretbar erscheinen lässt.3

Darin besteht allerdings die Wurzel des in diesem Zusammenhang interessie-
renden Rechtsproblems: Die Rechtsprechung4 sowie die überwiegende Meinung 
im Schrifttum5 lehnen ein allgemeines Prinzip für die Besteuerung von nicht 
realisierten stillen Reserven im deutschen Steuerrecht ab. Das führt zu einer be-
fremdlichen Bilanz.

Einerseits versuchte die Rechtsprechung bis zur Aufgabe der Theorie der fina
len Entnahme einen Entstrickungstatbestand im internationalen Kontext aus der  

	 1	Vgl. Tipke, NJW 1988, S. 2090, 2094.
	 2	Vgl. Danzer, NJW 1981, S. 1355.
	 3	Vgl. BFH, Urteil vom 07. 10. 1974, GrS 1/73, BStBl. II 1975, S. 168, 170 f.
	 4	Siehe etwa BFH, Urteil vom 14. 06. 1988, VIII R 387/83, BStBl. II 1989, S. 187; BFH, 
Urteil vom 09. 02. 1972, I  R  205/66, BStBl.  II  1972, S. 455; FG  Düsseldorf, Urteil vom 
19. 11. 2015, 8 K 3664/11 F, IStR 2016, S. 118 Rn. 74 m. Anm. Mitschke.
	 5	Siehe etwa Musil, in: Herrmann / Heuer / Raupach, Stand: 6/2016, § 4 EStG Rn. 179, 220; 
Bode, in: Kirchhof, 2020, § 4 EStG Rn. 106; Loschelder, in: Schmidt, 2020, § 4 EStG Rn. 86; 
Frotscher / Watrin, in: Frotscher / Geurts, Stand: 8/2019, § 4 EStG Rn. 353; Rödder / Schumacher, 
DStR 2006, S. 1481 f.; Förster, DB 2007, S. 72. A. A. Schmitt, in: Schmitt / Hörtnagl / Stratz, 
2020, § 3 UmwStG Rn. 86 f.; Hennrichs, in: Tipke / Lang, 2018, § 9 Rn. 450.
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rechtssystematischen Bedeutung einer Entnahme für betriebsfremde Zwecke 
(§ 4 Abs. 1 Satz 2 EStG) herzuleiten.6 Doch so schmerzhaft es war, von dieser über 
viele Jahrzehnte andauernden Spruchpraxis abzukehren, umso wichtiger war es, 
dass der I. Senat des Bundesfinanzhofs die Theorie der finalen Entnahme aufgege-
ben hatte und an die Notwendigkeit einer Rechtsgrundlage für einen steuerlichen 
Eingriff erinnerte.7 Selbstverständlich bleibt ein grenzüberschreitend transferier-
tes Wirtschaftsgut weiterhin im Betriebsvermögen des Steuerpflichtigen und wird 
nicht für einen betriebsfremden Zweck entnommen. Die Überdehnung des Tat
bestands in § 4 Abs. 1 Satz 2 EStG wurde durch diese Rechtsprechung8 korrigiert.

Andererseits wurde bereits vor der Aufgabe der Theorie der finalen Entnahme – 
aber erst recht nach dieser Zäsur – ein ertragsteuerliches Entstrickungskonzept 
abgelehnt bzw. die im Rahmen des SEStEG9 eingeführten allgemeinen Entstri-
ckungsnormen10 als Vorschriften, die ins Leere gehen, bezeichnet.11

Diese Bandbreite an unterschiedlichen Thesen stellt einen unbefriedigenden 
Zustand dar. Angesichts der elementaren Bedeutung eines Entstrickungsprinzips 
sollten die Regelungen zur Steuerentstrickung als Eingriffsverwaltung einen ein-
deutigen Rechtsrahmen, der sich an fundamentalen Prinzipien der Ertragsbesteue-
rung ausrichtet, für den Steuerpflichtigen bilden.12 Eine systematische, prinzipien-
orientierte Entstrickung darf nicht zur Utopie werden.

Eine weitere Verkomplizierung der Entstrickung liegt im Hinblick auf interna-
tionale Umwandlungen13 vor, wenn es durch die Umstrukturierung oder anlässlich 
der Umwandlung zu einer Steuerentstrickung kommt. Bezeichnenderweise kennt 
das Umwandlungssteuergesetz seine eigenen Entstrickungsvorbehalte.14 Allerdings 
ist aus den einzelgesetzlich geregelten Entstrickungsvorschriften nicht ohne wei-
teres ein Rangverhältnis zu erkennen. Die Finanzverwaltung geht im Umwand-
lungssteuererlass anscheinend davon aus, dass für die Prüfung des Ausschlusses 
oder der Beschränkung des deutschen Besteuerungsrechts auf die tatsächlichen  

	 6	Grundlegend ist das Urteil BFH, Urteil vom 16. 07. 1969, I 266/65, BStBl. II 1970, S. 175. 
Zustimmend –  ohne weitere Begründung  – BFH, Urteil vom 30. 05. 1972, VIII  R  111/69, 
BStBl. II 1972, S. 760; BFH, Urteil vom 24. 11. 1982, I R 123/78, BStBl. II 1983, S. 113.
	 7	Vgl. BFH, Urteil vom 17. 07. 2008, I R 77/06, BStBl. II 2009, S. 464; Hoffmann, DB 2008, 
S. 2281 ff.; Ditz, IStR 2009, S. 115 ff.
	 8	Vgl. BFH, Urteil vom 17. 07. 2008, I R 77/06, BStBl. II 2009, S. 464.
	 9	Gesetz über steuerliche Begleitmaßnahmen zur Einführung der Europäischen Gesell-
schaft und zur Änderung weiterer steuerrechtlicher Vorschriften (SEStEG).
	 10	Insbesondere §§ 4 Abs. 1 Satz 3 EStG sowie 12 Abs. 1 Satz 1 KStG.
	 11	Siehe etwa Roser, DStR 2008, S. 2389, 2393; Blöchle, IStR 2009, S. 645, 647; Kahle / ​
Franke, IStR 2009, S. 406, 411; Körner, IStR 2009, S. 741, 744; Prinz, DB 2009, S. 807, 810; 
Gosch, IWB 2012, S. 779, 784 f.
	 12	Vgl. Schnitger, Die Entstrickung im Steuerrecht, IFSt-Schrift Nr. 487, 2013, S. 10.
	 13	Siehe Kapitel E. IV. 1. zu den unterschiedlichen Grundkonstellationen von internationalen 
Umwandlungen.
	 14	Siehe §§ 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2, 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2, 20 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3, 21 Abs. 2 
Satz 2 und 24 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 UmwStG.
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Verhältnisse zum Zeitpunkt des steuerlichen Übertragungsstichtags abzustellen 
ist.15 Bei einer dem steuerlichen Übertragungsstichtag nachgelagerten Entstrickung 
sollen wohl die allgemeinen Entstrickungsvorschriften zur Anwendung kommen.16 
Dagegen wird in der erstinstanzlichen Rechtsprechung die These vertreten, dass 
die speziellen Vorschriften des Umwandlungssteuergesetzes nach dem Grundsatz 
lex specialis derogat legi generali vorrangig gegenüber den allgemeinen Entstri-
ckungsnormen seien.17 In der Fachliteratur wird das Spannungsverhältnis kon
trovers diskutiert.18

Die seltenen, aber wichtigen Entscheidungen in dieser Spezialdisziplin zeigen 
die weitgehende Rechtsunsicherheit auf. Zunächst hat das FG Rheinland-Pfalz die 
Abwanderung von unversteuerten stillen Reserven im Zuge einer umwandlungs-
bedingten Entstrickung für möglich gehalten.19 Auf den ersten Blick hat diese Ent-
scheidung in der Revision vor dem Bundesfinanzhof eine „krachende“ Niederlage 
erfahren.20 Bei näherer Untersuchung der Entscheidung des Bundesfinanzhofs zeigt 
sich jedoch, dass der Bundesfinanzhof am Ergebnis orientiert – und damit ent-
fremdet von steuerlichen Prinzipien – argumentiert: Es sei „kein sachlicher Grund 
ersichtlich, weshalb gerade im Falle einer Abwärtsverschmelzung das Privileg des 
Buchwertansatzes ohne Absicherung des inländischen Besteuerungszugriffs auf 
die stillen Reserven gewährt werden sollte“.21 Das Gefahrenpotenzial einer solchen 
Begründung ist hoch. Hierfür reicht ein Blick in die wegweisende Rechtsprechung 
zur Aufgabe der Theorie der finalen Entnahme aus.22 Offensichtlich besteht ein 
praktischer Bedarf, ein wissenschaftliches Fundament zu legen.

So sehr Detailfragen zu Entstrickungsaspekten im Rahmen von internationa-
len Umwandlungen bislang im Zentrum der Rechtsprechung, Wissenschaft und 

	 15	Vgl. BMF, Schreiben vom 11. 11. 2011, IV C 2 – S 1978 – b/08/10001, BStBl. I 2011, S. 1314 
Rn. 02.15.
	 16	Vgl. BMF, Schreiben vom 11. 11. 2011, IV C 2 – S 1978 – b/08/10001, BStBl. I 2011, S. 1314 
Rn. 03.20.
	 17	Vgl. FG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 12. 04. 2016, 1 K 1001/14, DStRE 2017, S. 1047, 
Revision unter I R 35/16.
	 18	Für einen Vorrang der speziellen Entstrickungsnormen: Pfirrmann, in: Blümich, Stand: 
7/2019, § 12 KStG Rn. 25; Hackemann, in: Bott / Walter, Stand: 4/2020, § 12 KStG Rn. 9.

Für eine Entstrickung nach den allgemeinen Entstrickungsvorschriften bei Vorliegen der tat-
sächlichen Entstrickungshandlung: Möhlenbrock / Pung, in: Dötsch / Pung / Möhlenbrock, Stand: 
6/2018, § 3  UmwStG Rn. 92; Kahle / Vogel, Umwandlungen im Internationalen Steuerrecht, 
2013, S. 803; Viebrock / Hagemann, FR  2009, S. 737, 745; Klingberg / Nitzschke, Ubg  2011, 
S. 451, 453; Girlich / Philipp, Ubg 2012, S. 150, 155.
	 19	Vgl. FG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 12. 04. 2016, 1 K 1001/14, DStRE 2017, S. 1047, 
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